so einfach geht's!

Ausbildungsvertrag Bayerische

fur Zahnmedizinische Fachangestellte LandesZahnirzte
Kammer

Zwischen

Nur eine Person (auch bei

Dr. Max Mustermann gemeinsamer Berufsausiibung)

................' ...... '....' .............. : ............................. kannAquiIderSein!
Name der/s Praxisinhaber/in/s (im folgenden Ausbildende/r genannt)

MusterstraRe 1, 88888 Musterstadt

StraBe / PLZ / Ort

das steht im
Personalausweis/

Anna-Maria Ravenna von der Heide |Reisepass

und

Name (im folgenden Auszubildende/r genannt)

AzubistraBe 99, 77777 Zuhause Geburtsort, falls
............................................................................................. nicht in
StraBe / PLZ / Ort Deutschland:

Geburtsort und

01.01.1900 Musterstadt, Kasachstan |,
T S

Tunesisch
e

Qualifizierter Hauptschulabschluss
o s Wichtig bei minderjahrigen
Auszubildenden:
gesetzlich vertreten durch den/die Erziehungsberechtigten/Vormund Namen beider Elternteile und
Unterschrift beider
Paula und Paul Panzer Erziehungsberechtigte auf Seite 4
L bei Einzelberechtigung unbedingt
den Nachweis in Kopie beilegen
wird folgender Ausbildungsvertrag geschlossen: (U rteil, Besch|uss)
bei unterschiedlichen Nachnamen

01.09.18 unbedingt den Nachweis in Kopie

Ao beilegen (Geburtsurkunde des
Im Regelfall Azubi, neue EheschlieBung eines

31.08.21 <——1{3 Jahre Elternteiles etc.)

....................................... nach Beginn.................

Datum Ausbildungsende
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Landeszahnérztekammer

Bayerische

§ 1 Ausbildungsanforderungen

Die/Der Ausbildende verpflichtet sich, die/den Auszubildende/n
flr den Beruf der/des Zahnmedizinischen Fachangestellten nach
MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des
Berufsbildungsgesetzes und der aufgrund dieser Bestimmungen
im Bereich der Bayerischen Landeszahnarztekammer erlassenen
Vorschriften, auszubilden.

Die Ausbildung richtet sich nach der Verordnung Uber die
Berufsausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten/
zur Zahnmedizinischen Fachangestellten vom 04.07.2001
(BGBI. 2001 | S.1492).

§ 2 Ausbildungszeit, Probezeit

(1) Die Ausbildungszeit betragt nach der Ausbildungsverordnung
drei Jahre.

(2) Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und des
Ausbildenden hat die zusténdige Stelle gemaB § 8 Abs.1
BBIiG die Ausbildungszeit zu kiirzen, wenn zu erwarten ist,
dass das Ausbildungsziel in der gekurzten Zeit erreicht wird.
Bei berechtigtem Interesse kann sich der Antrag auch auf
die Verkirzung der taglichen oder wéchentlichen Ausbil-
dungszeit richten (Teilzeitberufsausbildung).

(3) Die Probezeit betragt vier Monate. Wird die Ausbildung
wahrend der Probezeit um mehr als sechs Wochen unter-
brochen, so verlangert sie sich um diese Zeit.

(4) Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der unter Ziffer 1
vereinbarten Ausbildungszeit die Abschlusspriifung, so
endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bekanntgabe
des Ergebnisses durch den Priifungsausschuss.

(5) Besteht die/der Auszubildende die Abschlusspriifung nicht,
so verlangert sich das Berufsausbildungsverhaltnis auf
ihr/sein Verlangen bis zur ndchstmdglichen Wiederholungs-
prifung, héchstens um ein Jahr.

§ 3 Kiindigung und Praxisiibergang

(1) Wahrend der Probezeit kann das Ausbildungsverhaltnis
jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist schriftlich
gekindigt werden.

(2) Nach Ablauf der Probezeit kann das Ausbildungsverhéltnis
nur aus wichtigem Grund fristlos gekiindigt werden, ferner
durch die/den Auszubildende/n mit einer Kiindigungsfrist
von vier Wochen, wenn sie/er die Berufsausbildung aufgeben
oder sich fur eine andere Berufstatigkeit ausbilden lassen
will. Die Kiindigung muss schriftlich unter Angabe der
Kindigungsgriinde erfolgen. Im Falle der Wahl einer anderen
Berufsausbildung ist ferner der Nachweis tber den Ab-
schluss eines anderweitigen Berufsausbildungsvertrages
zu erbringen.

(3) Bei einem Praxisiibergang muss § 613a BGB beriicksichtigt
werden.

§ 4 Urlaub, Arbeitszeit

(1) Der/Dem Auszubildenden ist fur jedes Kalenderjahr ein
bezahlter Erholungsurlaub zu gewéhren:

a) Fur Auszubildende unter 18 Jahren gelten Mindestwerte
fir den jahrlichen Urlaub aufgrund des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes:

1. 30 Werktage (= 25 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche),
wenn die/der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 16 Jahre alt ist,

2. 27 Werktage (= 23 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche),
wenn die/der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 17 Jahre alt ist,

3. 25 Werktage (= 21 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche),
wenn die/der Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 18 Jahre alt ist.

b) Auszubildende Uber 18 Jahre erhalten entsprechend

§ 3 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz einen Jahresurlaub von
24 Werktagen (= 20 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche).

(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder
gesetzliche Feiertage sind.

(8) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Bundesurlaubs-
gesetzes.

(4) Die regelmaBige tagliche Arbeitszeit soll ohne Ruhepausen
acht Stunden nicht Uberschreiten; die Vorschriften des
Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Arbeitszeitgesetzes
sind zu beachten.

(5) Die regelméaBige tagliche Ausbildungszeit in der Ausbildungs-

statte
betragt 8 ....................... Stunden.
Im Regelfall 8
§ 5 Vergiitung Stunden

Die/Der Ausbildende bezahlt eine angemessene monatliche
Vergltung. Sie ist nach dem Lebensalter der Auszubildenden so
zu bemessen, dass sie mit fortschreitender Berufsausbildung,

mindestens jéhrlich, ansteigt. - -
Sie betragt Das empfiehlt die

im ersten Ausbildungsjahr............7....3..Q ............. BLZK
im zweiten Ausbildungsjahr......... 770 .......................... €,
im dritten Ausbildungsjahr..........! 8 20 ........................... €.

Die Vergltung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats
bezahlt.

§ 6 Pflichten der/des Ausbildenden

Die/Der Ausbildende verpflichtet sich

(1) dafur zu sorgen, dass der/dem Auszubildenden die berufliche
Handlungsfahigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des
Ausbildungszieles nach der Ausbildungsverordnung erfor-
derlich ist. Sie/Er hat die Berufsausbildung nach MaBgabe
der in § 1 genannten Vorschriften so durchzufiihren, dass
das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht wer-
den kann;
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auf dieser Seite miissen Sie nichts andern

(2) die/den Auszubildende/n personlich auszubilden oder
eine/n personlich und fachlich geeignete/n Ausbilder/in
ausdricklich damit zu beauftragen;

(3) der/dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die
glltige Ausbildungsverordnung kostenlos auszuhandigen;

(4) flr einen ordnungsgemaBen und regelméBigen Berufsschul-
besuch der/des Auszubildenden zu sorgen und die dafir
erforderliche Zeit zu gewahren;

(5) der/dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn das
Berichtsheft fur die vorgesehene Ausbildungszeit zur Ver-
flgung zu stellen und ihr/ihm Gelegenheit zu geben, das
Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises wahrend
der Ausbildungszeit ordnungsgemaB zu fiihren und regel-
maBig abzuzeichnen;

(6) der/dem Auszubildenden nur Verrichtungen zu Ubertragen,
die dem Ausbildungszweck dienen und ihren/seinen kdrper-
lichen Kréften angemessen sind;

(7) dafir zu sorgen, dass die/der Auszubildende charakterlich
gefordert sowie sittlich und kdrperlich nicht gefahrdet wird;

(8) sich von der/dem jugendlichen Auszubildenden eine
Bescheinigung gem. §§ 32, 33 JArbSchG darlber vorlegen
zu lassen, dass diese/r
a) vor der Aufnahme der Ausbildung arztlich untersucht und
b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht
worden ist;

(9) unverziglich nach Abschluss des Berufsausbildungsver-
trages — spatestens vor Beginn der Berufsausbildung —
die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhéltnisse beim zustandigen Zahnarztlichen Bezirksver-
band zu beantragen; (Die Vertragsniederschriften, und bei
Auszubildenden unter 18 Jahren eine Kopie der &rztlichen
Bescheinigung Uber die Erstuntersuchung gemaB § 32
JArbSchG, sind diesem Antrag beizufligen.)

(10) die/den Auszubildende/n rechtzeitig zu den angesetzten
Zwischen- und Abschlussprifungen anzumelden und fiir
die Teilnahme freizustellen sowie der Anmeldung zur
Zwischenpriifung bei Auszubildenden unter 18 Jahren eine
Kopie oder Mehrfertigung der &rztlichen Bescheinigung
Uber die erste Nachuntersuchung gemaB § 33 JArbSchG
beizufugen.

§ 7 Pflichten der/des Auszubildenden

Die/Der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die berufliche

Handlungsfahigkeit zu erwerben, die erforderlich ist, um das

Ausbildungsziel zu erreichen.

Insbesondere verpflichtet sie/er sich

(1) die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Berufsausbildung tber-
tragenen Aufgaben sorgfaltig auszufiihren;

(2) auf Hoflichkeit, Sauberkeit und Hygiene zu achten;

(3) am Berufsschulunterricht und an Prifungen und Ausbildungs-
maBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstétte teilzunehmen;

(4) den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen der
Berufsausbildung vom Ausbildenden oder von anderen
weisungsberechtigten Personen, soweit sie als weisungs-
berechtigt bekannt gemacht worden sind, erteilt werden;

(5) alle im Rahmen der zahnarztlichen Praxis wichtigen Vor-
kommnisse unverziglich der/dem Ausbildenden mitzuteilen;

(6) die flr die Ausbildungsstatte geltende Ordnung sowie die
festgesetzte Arbeitszeit zu beachten;

(7) das vorgesehene Berichtsheft ordnungsgemas zu fiihren,
regelméBig der/dem Ausbildenden vorzulegen und von
ihr/ihm unterzeichnen zu lassen;

(8) Geréte, Instrumente und sonstige Einrichtungen pfleglich
zu behandeln und sie nur zu den ihr/ihm Ubertragenen
Arbeiten zu verwenden;

(9) Uber Patienten- und Praxisbelange Stillschweigen zu wahren,
die ihr/ihm in Austibung ihrer/seiner Ausbildungstatigkeit
anvertraut oder bekannt geworden sind (§ 203 StGB,
Schweigepflicht);

(10) der/dem Ausbildenden im Erkrankungsfalle unverziglich im

Laufe des Vormittags des ersten Fehltages von der betrieb-

lichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von

sonstigen Ausbildungsveranstaltungen schriftlich, telefonisch
oder durch einen Beauftragten Mitteilung zu machen.

Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als drei Kalendertage,

hat die/der Auszubildende eine &rztliche Bescheinigung

Uiber das Bestehen der Arbeitsunfahigkeit sowie deren

voraussichtliche Dauer spatestens am darauf folgenden

Arbeitstag vorzulegen. Die/Der Ausbildende ist berechtigt,

die Vorlage der arztlichen Bescheinigung ab dem ersten

Krankheitstag zu verlangen.

soweit auf sie/ihn die Bestimmungen des Jugendarbeits-

schutzgesetzes Anwendung finden, sich gemaB §§ 32, 33

dieses Gesetzes vor Beginn der Ausbildung arztlich unter-

suchen und nach Ablauf des ersten Ausbildungsjahres
nachuntersuchen zu lassen und die Bescheinigung hierliber
der/dem Ausbildenden vorzulegen.

Der/Die Erziehungsberechtigte/n oder andere gesetzliche

Vertreter haben die/den Auszubildende/n anzuhalten, alle

ihre/seine Pflichten gewissenhaft zu erflllen.

(11

=

§ 8 Zeugnis

Die/Der Ausbildende stellt der/dem Auszubildenden bei Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhaltnisses ein Zeugnis aus. Hat
die/der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchge-
fUhrt, so soll auch die/der Ausbilder/in das Zeugnis unterschrei-
ben. Das Zeugnis muss Angaben enthalten tiber Art, Dauer und
Ziel der Berufsausbildung sowie (ber die erworbenen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fahigkeiten der/des Auszubildenden, auf Ver-
langen der/des Auszubildenden auch Angaben Uber Verhalten
und Leistung.

§ 9 Beilegen von Streitigkeiten

Fir alle aus diesem Vertrag etwa entstehenden Streitigkeiten ist
vor Inanspruchnahme des Rechtsweges eine gltliche Einigung
unter Mitwirkung des zusténdigen Zahnérztlichen Bezirksver-
bandes anzustreben.

§ 10 Priifungsgebiihren

Die Prufungsgebiihren (auch Prufungsgebiihren fir Wieder-
holungsprifungen bei fortgesetztem Ausbildungsverhaltnis)
tragt die/der Ausbildende.


Dr. Eberhard Siegle
Erläuterung
auf dieser Seite müssen Sie nichts ändern


Stand: 07/2016

§ 11 Sonstige Vereinbarungen

(1) Fur den Fall, dass eine Vorschrift dieses Vertrages oder ein Teil davon unwirksam sein sollte, wird die Wirksamkeit der tbrigen
Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berthrt.

hier kdbnnen Sie extra
Dienstleistungen vereinbaren.

) z.B. 15. Monatsgehalt, ...
Kleiderordnung etc.

Unterschrift und Stempel der/des Ausbildenden

Hier unterschreibt der/die Auszubildende

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter/s

Hat die/der Auszubildende einen Vormund, so bedarf es zum Abschluss des Ausbildungsvertrages der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichtes.

Der Ausbildungsvertrag wird vom Zahnérztlichen Bezirksverband unter folgender Nummer in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhaltnisse eingetragen:

Ort/Datum/Unterschrift/Siegel

Anmerkung:
Dieser Vertrag wird dreifach ausgefertigt. Je eine Ausfertigung erhélt die/der Ausbildende und die/der Auszubildende.
Eine weitere Ausfertigung verbleibt beim zustandigen Zahnarztlichen Bezirksverband.

Landeszahnérztekammer

Bayerische
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Zahnarztlicher Bezirksverband Oberbayern Kd6R
Messerschmittstr. 7, 80992 Miinchen,
Tel. 089 — 79 35 58 80 Fax: 089 - 81 88 87 40

Antrag auf Verkiirzung der Ausbildungszeit

Wir beantragen gem. § 8 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes eine Ausbildungszeitverkirzung von

(bitte ankreuzen) Jahr @: hr ate

Anna-Maria Ravenna von der Heide
fur Frau

Vorname, Name

588/18

Ausbildungsvertrag Nr.

Hier unterschreibt der/die Auszubildende

Unterschrift des/r Auszubildenden

Hier unterschreiben beide Erziehungsberechtigten

Unterschrift/en des/r Erziehungsberechtigten

Einverstdndniserkldrung des Ausbilders

Musterstadt, 11. 11. 2018 [Hier unterschreibt der/die Ausbilder/in |

Ort und Datum Unterschrift und Stempel des Ausbilders

Begrindung: abgeschlossenes Hochschulstudium, zu schlau, Abitur etc.

Dem Antrag beizufiigen ist: /~ X Beide Ausbildungsvertrige Praxis/Auszubildende/-r
un (] Fotokopie des Abitur-/Mittlere Reife Zeugnisses
odar [ ] Nachweis Uber abgeschiossene Berufsausbildung

i N i
Bestiitigung des Zahniirztlichen Bezirksverbandes Oberbayem

Der Antrag wurde gepriift. Der Verkiirzung der Ausbildungszeit wird

[} zugestimmt [] nicht zugestimmt

Bemerkung:

Der Ausbildungsverirag endet nach der Verkirzung am

Monchen,

1. Vorsitzender des ZBV Oberbayern
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FRAGEBOGEN

In der Anlage werden der Ausbildungsvertrag (3-fach) und nachstehend aufgefiihrte
Unterlagen far

Frau/HEITN ..o eingereicht.

Arztliche Bescheinigung fiir den Arbeitgeber gemaR § 32 JArbSchG (Erstuntersuchung)
Gerne nur in Kopie

liegt bei @ entfallt (Auszubildende/r hat das 18. Lebensjahr bereits vollendet)
Aucth bei Wechsel Ausbildungspraxis !!!

Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis

liegt bei @ entfallt

Antrag auf Verklirzung

liegt bei @ wird nicht gewiinscht

In_ meiner/unserer Praxis sind zur Zeit beschéftigt:

©

@

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Entlastungs-/Weiterbildungsassistenten angestellte Zahnarzte
(Bitte KEINE Vorbereitungsassistenten eintragen!)

geprufte ZAH / ZFA, davon in Vollzeit beschaftigt

Auszubildende (ohne die oben genannte Person)

< Auch wenn Sie sich argern: Das

Ausbildungsvertrag Nr. g :
missen Sie nachschlagen!

Ausbildungsvertrag Nr.

Ausbildungsvertrag Nr.

Bemerkungen:

X~—Dr. Max Mustermann
Zahnarzt
Musterstral3e 1
88888 Musterstadt
Datum / Unterschrift /7 Pra Tel. 123456789000
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Dr. Eberhard Siegle
Kreis

Dr. Eberhard Siegle
Kreis
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Musterstraße 1
88888 Musterstadt
Tel. 123456789000


SIND ALLE UNTERLAGEN VOLLSTANDIG?

Nicht vollstdndig oder falsch ausgefiillte Vertrdge mdiissen wir an Sie zurtickgeben.

Vertrage bitte an den ZBV Oberbayern — nicht an die BLZK!!

Im Einzelnen bendétigen wir folgende Unterlagen / Angaben:
‘/Ausbildungsvertrag in 3-facher Ausfihrung.
‘/Fragebogen, inkl. aller benotigten Angaben.

‘/Arztliche Bescheinigung fir den Arbeitgeber, gerne auch nur in KOPIE. (Erstun-
tersuchung nach 8 32 Abs. 1 JArbSchG).

‘/Auch Ihre Azubi muss die G42 Untersuchung machen, wir bendtigen keinen Nach-
weis dartber, nur die 0.g. JArSchu.

v Bei Antrag auf Verklrzung der Ausbildungszeit:
Nachweis Uber entsprechenden Schulabschluss bzw. abgeschlossene Berufsausbil-
dung

‘/bei Nicht-EU-Staatsbirgern: Arbeitserlaubnis oder unbefristete Aufent-
haltsgenehmigung

\/Ausgefiilltes Beiblatt: ,,Erganzende Fragen zur Ausbildung™ (WICHTIG!)

WICHTIG bei minderjahrigen Auszubildenden, unterschiedliche Nach-
namen der Erziehungsberechtigten:

» Bei unterschiedlichen Nachnamen, Nachweis in Kopie beilegen
(Geburtsurkunde des Azubi, neue EheschlieBung eines Elternteiles etc).

Bei Rlckfragen kdnnen Sie mich vorab sehr gerne kontaktieren:
Claudia Mehrtens, Tel.: 089-79 35 58 82 oder_cmehrtens@zbvobb.de




RICHTLINIEN FUR DIE ANZAHL DER AUSZUBILDENDEN IN IHRER PRAXIS

Sehr geehrte Damen und Herren Zahnérzte,

bei der Uberlegung, wie viele Auszubildende Sie in Ihrer Praxis beschaftigen kénnen, bitten wir
Sie um die Beachtung folgender Grundsétze:

1. Ausbilder ist grundsatzlich ein Zahnarzt / Praxisinhaber, auch bei Berufsausiibungsgemein-
schaften, MVZ etc. Er kann einen Teil der Aufgaben an seine ZAH / ZMF / ZMV delegieren,
bleibt aber fur die Vermittlung der Ausbildungsinhalte immer selbst verantwortlich.

2. Es ist unwahrscheinlich, dass ein ausgelasteter Zahnarzt / Praxisinhaber alleine mehr als
drei Auszubildende ordnungsgemalfd ausbilden und tGberwachen kann.

3. Bei mehreren Praxisinhabern gelten die 0.g. Ausfuihrungen je Praxisinhaber. Einem ange-
stellten Zahnarzt kénnen maximal zwei Auszubildende zugerechnet werden.

4. Auch innerbetrieblich ist jeder Auszubildende einem Ausbilder zuzuordnen.

Erlaubte Anzahl von Auszubildenden:

*) Vollzeitkrafte

Je Praxisinhaber / ange-
stelltem Zahnarzt ohne
ZAH / ZMF / ZMV

Je Praxisinhaber / ange-
stelltem Zahnarzt mit
mindestens einer ZAH /
ZMF / ZMV*)

Je Praxisinhaber mit
mindestens zwei ZAH /
ZMF / ZMV*)

Je Praxisinhaber mit

- drei ZAH / ZMF /
ZMV bzw.

- einem Assistenten
und zwei ZAH / ZMF
[/ ZMV*)

Zwei Auszubildende,
wenn eine das 2. Aus-
bildungsjahr vollendet
hat

Zwei Auszubildende

Drei Auszubildende,
wenn eine das 2. Aus-
bildungsjahr vollendet
hat

Vier Auszubildende,
wenn eine das 1. und
eine das 2. Ausbildungs-
jahr vollendet hat

Wird die maximalen Anzahl von Auszubildenden je Zahnarzt / Praxisinhaber tberschritten, bit-
ten wir um eine Stellungnahme, wie die ordnungsgemalie Ausbildung sichergestellt werden soll.
Der ZBV Oberbayern kann die Uberschreitung im Ausnahmefall genehmigen.

Freundliche GriufRe
lhr
ZBV Oberbayern
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Staatliche Berufsschule Bad To6lz-Wolfratshausen Telefon: 08041/7876-0
83646 Bad Tolz, Gudrunstr. 2 Fax: 08041/787650

Schulsprengel:
Landkreise Bad T6lz-Wolfratshausen und Miesbach, Aying, Brunnthal, Grasbrunn, Hohenbrunn,

Hohenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, Oberhaching, Ottobrunn, Putzbrunn, Sauerlach, Taufkirchen,
Unterhaching

Staatliche Dr.-Herbert-Weinberger-Berufsschule Telefon: 08122/95435-0
85435 Erding, Freisinger Str. 89 Fax: 081 22 /95435 1140

Schulsprengel:
Landkreise Freising und Erding, Anzing, Forstinning, Hohenlinden, Markt Schwaben, Pliening, Poing

Staatliche Berufsschule Firstenfeldbruck Telefon: 08141/50030
82256 Furstenfeldbruck, Hans-Sachs-Str. 2 Fax: 08141/500320

Schulsprengel:
Landkreise Dachau, Firstenfeldbruck und Landsberg a. Lech

Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen Telefon: 08821/94 3190
82467 Garmisch-Partenkirchen, Am Holzhof 5 Fax: 08821/55113

Schulsprengel:
Landkreise Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau

Staatliche Leo-von-Klenze-Schule
Staatliche Berufsschule 11 Ingolstadt Telefon: 08 41/ 305 41100
85051 Ingolstadt, Am Briickenkopf 1 Fax: 08 41/ 305 41199

Schulsprengel:
Ingolstadt, Landkreise Eichstatt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a. d. 1im

Staatliche Berufsschule |1 Muhldorf Telefon: 08631/3850
84453 Mihldorf, Innstr. 41 Fax: 086 31/385222

Schulsprengel:
Landkreise Altotting und Mahldorf

Staatliche Berufsschule 11 Rosenheim Telefon: 08031/21680
83022 Rosenheim, Wittelsbacherstr. 16 a Fax: 08031/216849

Schulsprengel:
Stadt und Landkreis Rosenheim, Ebersberg, ARling, Frauenneuharting, Grafing, Emmering, Steinhdring

Staatliches Berufliches Zentrum
Berufsschule Starnberg Telefon: 08151/9088730
82319 Starnberg, von-der-Tann-Str. 28 Fax: 08151/9088744

Schulsprengel:
Landkreis Starnberg, Baierbrunn, Gréafelfing, Grinwald, Neuried, Planegg, Pullach, Schéaftlarn

Staatliche Berufsschule Traunstein Telefon: 0861 / 98 60 20
83278 Traunstein, Prandtnerstr. 3 Fax: 0861 / 98 60 230

Schulsprengel:
Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land
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